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[1650 ] A
NOTIZEN [DES NACHLASSVERWALTERSBEAT II . ZURLAUBEN ZUM STREIT

MIT ANNA ELISABETH WALLIER WEGEN DER HINTERLASSENSCHAFT
IHRES GATTEN HEINRICHS I . ZURLAUBEN]

1
"Jn Crafft des Ehebrieffs [ von 1642 ] gebüvdt Jren ein Khindtstheil welcher

dismalen wäre der Vierte Theil syner Verlassenschafft . Solchen zu wüssen oder
2

ze benambsen , muos nothwendiger wys ein Jnventarium und Verzeichnus gemacht

werden . Daruff würdt man sy bim Ehebrieff und dessexi Jnhalt pliben lassen mit

Volgender Erlüterung.

Erstlich dass ussert disem Jnventario begriffen und davon abgesondert werden

solle : Alle Sachen so zu der Kirchen [ - Sankt Konradskapelle ] gehörig , und die

schrifften so unseren Manstarnen und geschlecht [ =Familienarchiv ] berüerendt,

desglychen andere schrifften so Oberkheitliche geschefft berüerendt , welche

Mier zuogestellt werden sollendt.

Danethin wyl so baldt nit müglich syn werde , die eigentliche volkhorme wüs-

senschafft gantzer Sübstantz des verlasnen guots ze haben , Schulden und wider¬

schulden richtig ze machen , Jnsonderheit wegen Französischer Ansprachen . Also

möcht man die Abtheilung undt benambsung Jres Ererbten Antheils ein Jahr lang

einstellen , Jnzwüschendt die Muoter sambt den Khindem byeinander verpliben

und mit Rath mynen Jn fürfallenden Sachen gehandlet werden.

So lang sy dan by Jren Khindern Pliben wollhusen undt unverendert syn werdt

mag sy Lyb und guot besizen : mit den geding dass sy Jre Jerlichen Zinsen Jn

die Hushaltung verwende . Wan dan sy sich ehelichen verendem thäte , alsdan

nach vemüeg und Jnhalt des Ehebrieffs von allem guot den Vierten Theil be-

züchen solle.

Das Jnventarium solle Jn . bysyn der Fr . Schwester [Elisabeth  Zurlau¬

ben ] , H. Amans [ Georg S i d l e r ] , H. [ Franz ] Tugginers,  Statschri-

ber [ von Zug , Beat Konrad Wickarts]  gemacht werden.

Wolte sy dan by den Khindem undt dem guot so lang sy Unverendert ist Verpli¬

ben , last man es auch geschächen mit der Erlüterung , das sy Jren Zins auch Jn

die Hushaltung gebe , und wan sy dan sich Verehelichen oder von den Khindem

züchen wurdt , . . . dass alsdan Jren vermög des Ehebrieffs den vierte Theil ze

geniessen.

Nota sy weite Khinder Erben das ist nit hiesig bruch noch Recht [ gemeint in

Stadt und Amt Zug ] , aber sy luogt uff das Recht unvertheilten guots . Allhie



ist der griff und der Vortheil den sy suooht : das gibt Jr Ehebrieff nit zuo

und hat myn Bruoder mit Recht solches nit uffgricht auch nit also usgelegt.

Diewyl sy sich zur billigkheit nit entschliessen will Kein Rechnung noch Ver-

zeichnus des verlasnen guots nit machen lassen , so khan man Jren Luth Ehe¬

brief fs den Vierten Theil nit Zeigen . . .

Nota . Diewyl Vermög des Ehebrieffs uff Absterben Hauptm . [ Heinrichs I . ] Zur¬

lauben syner hinderlasnen Ehefrauen ein khindtstheil zuogehörig undt nun by

Jetz verhandnen drüen Khindem [Anna Maria , Maria  Magdale-

n a , M a r i a Theresia  Zurlauben ] Jro der Vierte Theil der Verlas¬

senschaft gebürte , zuo wellichem Endt hin allerforderst Nothwendig . . . syn

will , Ein volkhorrme wüssenschafft des verlasnen guots ze haben , wyl es aber

wegen ansehender schulden und wider schulden Jn frankhrych , auch vilicht ande¬

ren hiesigen vorfallenden Unrichtigkheiten in Kurtzer Zytt nit woll müglich,

also solle einmal ein Ordenlich inventarium und Verzeichnus umb alles so all-

hie verbanden . . . syn mag uffgesezt , wye auch die schulden und widerschulden

beschriben werden . . . , und wan dan die völlige wüssenschafft der schulden Jn

frankhrych verbanden syn würdt , Man zesamentreten und durchgehende Schluss¬

rechnung halten sollen , darus der Frauwen Erbtheil luth Ehebrieffs zuo er-

khennen syn möge . "

1 ) s . MsZF 35 II 92 - 95
2 ) Das Inventar wurde dann am 7. November 1650 aufgenommen , s . AH 58/177
3 ) s . AH 52/96
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